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Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung zur Drucksache 8/5404

Sehr geehrte Frau Hoffmeister,
Sehr geehrte Da en und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Heilberufsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und weiteren Gesundheitsrechts.

Die Universitätsmedizin Greifswald konnte sich bereits im Rahmen der vorangegangenen
Abstimmung und Überarbeitung des Heilberufsgesetzes umfänglich mit dem Gesetzesentwurf
auseinandersetzen.

In Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Rostock, dem Ministerium für Wissenschaft, Kultur,
Bundes- und Europaangelegenheiten, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport sowie der
Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern wurden insbesondere bezüglich der Änderungen Nr. 33
(Ermächtigungen) und Nr. 39 (Weiterbildungsverbünde) zielführende und allseits tragfähige Inhalte
erarbeitet, die den Einzug in die Drucksache 8/5404 erhalten haben.

Fra en 1-7:

Die Belange der Universitätsmedizinen wurden hierbei in angemessenem Maße berücksichtigt.
Insbesondere wurde bezüglich der Weiterbildungsermächtigungen für Professorinnen und
Professoren nach § 38 sichergestellt, dass die bewährten Strukturen der universitären Weiterbildung
sowie die originäre Zuständigke t der Kammern zur Qualitätssicherung beibehalten werden, und
ebenfalls eine beschleunigte und entbürokratisierte Bearbeitung etabliert wird.

Zudem wurde gemeinsam eine gesetzliche Grundlage für die Bildung von Weiterbildungsverbünden
geformt, welche auch die besondere Situation der Universitätsmedizinen berücksichtigt. Wir sehen
daher keine weiteren konkreten Handlungsbedarfe bzw. den Bedarf daran, weitere
Änderungsvorschläge einzubringen.
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Fra e 12:

Da, nach der Formulierung des Entwurfs, bei der Bildung von Verbünden das Einvernehmen mit den
Universitätsmedizinen hergesteilt werden muss, soweit diese betroffen sind, können
Umsetzungshindern sse aufgrund der Besonderheiten der Universitätsmedizin vorab bedacht und
adressiert werden.

Wir empfehlen diesbezüglich, die verstärkte Nutzung bzw. Etablierung von Weiterbildungsbörsen wie
von der Ärztekammer Hamburg zu prüfen, sodass ein hürdenarmer Abgleich zwischen Anbietenden
und Suchenden erfolgen kann.

Mit freundlichen Grüßen

SEITE 2/2


